
  

 

 

 

 

 

Hauptsatzung des Bodenseekreises 
 

 
Aufgrund der §§ 3, 34 und 42 Abs. 2 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg (LKrO) i. 

d. F. vom 19. Juni 1987 (GBl. S. 289), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04. April 2023 (GBl. 

S. 137, 139), hat der Kreistag des Bodenseekreises am 16. Juli 2024 folgende Hauptsatzung 

beschlossen:  

 

 
§ 1 Organe des Landkreises  

 

Organe des Bodenseekreises sind der Kreistag und die Landrätin bzw. der Landrat.  

 

 
§ 2 Zusammensetzung des Kreistags  

 

Der Kreistag besteht aus der Landrätin bzw. dem Landrat als Vorsitzende bzw. Vorsitzenden 

und den Kreisrätinnen und Kreisräten 

 

 
§ 3 Allgemeine Zuständigkeit des Kreistags  

 

Der Kreistag legt die Grundsätze für die Verwaltung des Landkreises fest und entscheidet über 

alle Angelegenheiten des Landkreises, soweit die Entscheidung nach dieser Satzung nicht 

einem beschließenden Ausschuss oder der Landrätin bzw. dem Landrat übertragen ist oder 

Letzterem kraft Gesetzes zukommt.  

 

 
§ 4 Einzelne Zuständigkeiten des Kreistags  

  

Dem Kreistag obliegt insbesondere 

 

1. die Wahl der Landrätin bzw. des Landrats, 

 

2. die Bildung der Wahlkreise und des Kreiswahlausschusses für die Wahl zum Kreistag 

sowie die Feststellung der auf die einzelnen Wahlkreise fallenden Sitze,  

 

3. die Bildung von beschließenden Ausschüssen für die dauernde Erledigung bestimmter 

Aufgabengebiete,  
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4. die Bildung von beratenden Ausschüssen,  

 

5. die Bildung eines Kreisjugendrates,  

 

6. dem Kreisjugendrat das Recht einzuräumen, beratend an öffentlichen Sitzungen des 

Kreistags und seiner Ausschüsse teilzunehmen,  

 

7. die Benennung von beratenden Mitgliedern des Kreistages zur Unterstützung des Kreis-

jugendrates und seinen jeweiligen Ausschüssen, 

 

8. die Bestellung der Mitglieder und deren Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter von be-

schließenden und beratenden Ausschüssen des Kreistages und von Beiräten, die Wahl 

der Mitglieder der Verbandsversammlung des Regionalverbandes, weitere Mitglieder 

des Verwaltungsrates der Sparkasse Bodensee für die Trägerversammlung aus dem 

örtlichen Bereich der bisherigen Kreissparkasse Friedrichshafen vorzuschlagen, die Ent-

sendung von Vertreterinnen bzw. Vertretern in die Gesellschafterversammlung, den Auf-

sichtsrat oder die entsprechenden Organe eines Beteiligungsunternehmens im Sinne 

von § 48 LKrO i. V. mit § 104 GemO, soweit nicht die Landrätin bzw. der Landrat den 

Landkreis gesetzlich vertritt, sowie die Entsendung von Vertreterinnen bzw. Vertretern 

des Landkreises in Organe von juristischen Personen, denen der Landkreis als Mitglied 

angehört,  

 

9. die Bestellung von sachkundigen Kreiseinwohnerinnen bzw. Kreiseinwohnern zu bera-

tenden Mitgliedern in beschließende Ausschüsse in widerruflicher Weise, 

 

10. die Entscheidung über das Führen eines Wappens durch den Landkreis, 

 

11. die Änderung des Namens des Landkreises, 

 

12. die Stellungnahme zur Änderung der Grenzen des Landkreises und des Regionalver-

bandes, 

 

13. die Einführung und Verleihung von Ehrungen durch den Landkreis, 

 

14. im Einvernehmen mit der Landrätin bzw. dem Landrat die Ernennung, Einstellung und 

Entlassung von leitenden Beamtinnen und Beamten und leitenden Beschäftigten (De-

zernentinnen und Dezernenten sowie Amtsleiterinnen und Amtsleitern), sowie die nicht 

nur vorübergehende Übertragung einer anders bewerteten Tätigkeit und die Festset-

zung der Vergütung bei leitenden Beschäftigten, sofern kein Anspruch auf Grund eines 

Tarifvertrages besteht, 

 

15. die Regelung der allgemeinen Rechtsverhältnisse der Bediensteten des Landkreises, 

 

16. die Übernahme freiwilliger Aufgaben, 

 

17. die Aufstellung des Entwicklungsprogrammes des Landkreises,  
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18. der Umweltschutz,  

 

19. der Erlass von Satzungen des Landkreises,  

 

20. die Zustimmung zu Polizeiverordnungen nach § 15 des Polizeigesetzes,  

 

21. der Erlass der Haushaltssatzung und der Nachtragssatzung sowie die Feststellung der 

Jahresrechnung,  

 

22. die Verfügung über Vermögen des Landkreises, das für den Landkreis von erheblicher 

wirtschaftlicher Bedeutung ist, 

 

23. die Errichtung, Übernahme, wesentliche Erweiterung und Aufhebung von öffentlichen 

Einrichtungen und wirtschaftlichen Unternehmen sowie die Beteiligung an solchen, 

 

24. die Umwandlung der Rechtsform von wirtschaftlichen Unternehmen des Landkreises 

und von solchen, an denen der Landkreis beteiligt ist, 

 

25. die Bestellung von Sicherheiten, die Übernahme von Bürgschaften, die Übernahme von 

Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie aus Rechtsgeschäften im Sinne von § 88 

Abs. 3 GemO, soweit sie für den Landkreis von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung 

sind, 

 

26. die allgemeine Festsetzung von öffentlichen Abgaben und von privatrechtlichen Entgel-

ten (Tarifen),  

 

27. der Verzicht auf Ansprüche des Landkreises sowie die Niederschlagung und der Erlass 

von Forderungen, die Führung von Rechtsstreiten und der Abschluss von Vergleichen, 

soweit sie für den Landkreis von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung sind, 

 

28. der Beitritt zu Zweckverbänden, sonstigen juristischen Personen des öffentlichen und 

privaten Rechts und der Austritt aus diesen, 

 

29. die Übertragung von Aufgaben auf das Rechnungsprüfungsamt, 

 

30. die Feststellung über das Vorliegen von Hinderungsgründen für den Eintritt in den Kreis-

tag und von Gründen für das Ausscheiden von Mitgliedern des Kreistages vor Ablauf 

der Wahlzeit, 

 

31. die Entscheidung über das Vorliegen eines wichtigen Grundes gemäß § 12 Abs. 2 LKrO, 

soweit es sich um Tätigkeiten im Kreistag oder in einem Ausschuss des Landkreises 

handelt, 

 

32. die Entscheidung über Maßnahmen gegen Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner 

wegen Ablehnung oder Aufgabe einer ehrenamtlichen Tätigkeit (§ 12 Abs. 3 LKrO), 
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33. die Entscheidung gegenüber Mitgliedern des Kreistags über das Vorliegen der Voraus-

setzungen des Verbotes, Ansprüche und Interessen eines anderen gegen den Land-

kreis geltend zu machen (§ 13 Abs. 3 LKrO), 

 

34. die Entscheidung über Maßnahmen gegen ehrenamtlich Tätige wegen Verletzung der 

Pflichten (§ 13 Abs. 4 und § 31 Abs. 3 LKrO), 

 

35. die Errichtung und Aufhebung von Außenstellen des Landratsamtes. 

 

 

§ 5 Bildung und Zusammensetzung der beschließenden Ausschüsse 

 

1. Auf Grund von § 34 Abs. 1 LKrO werden folgende beschließende Ausschüsse gebildet:  

 - der Ausschuss für Finanzen, Verwaltung und Kultur (AFVK) 

 - der Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) 

 - der Ausschuss für Nahverkehr (ANV) 

 - der Ausschuss für Soziales und Gesundheit (ASG) 

 

2. Ferner besteht der Jugendhilfeausschuss (JHA) als beschließender Ausschuss gem. § 

71 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII. 

 Die Hauptsatzung findet auf diesen Ausschuss Anwendung, soweit die gesetzlichen 

Bestimmungen oder die Satzung über das Jugendamt des Bodenseekreises keine ab-

weichenden Regelungen enthalten. 

 

3. Den beschließenden Ausschüssen nach Abs. 1 gehören außer der Landrätin bzw. dem 

Landrat als Vorsitzende bzw. Vorsitzenden 18 Mitglieder des Kreistages an. Der Kreis-

jugendrat hat das Recht mit jeweils zwei Mitgliedern an öffentlichen Sitzungen der be-

schließenden Ausschüsse des Kreistags in beratender Funktion teilzunehmen. Die Zu-

sammensetzung des Jugendhilfeausschusses regelt die Satzung über das Jugendamt 

des Bodenseekreises. 

 

4. Die Mitglieder der Ausschüsse wählen aus ihrer Mitte einen oder mehrere stellvertre-

tende Vorsitzende, die die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden im Verhinderungsfalle 

vertreten; die Reihenfolge bestimmt der Ausschuss. Unberührt davon bleibt die Beauf-

tragung der Ersten Landesbeamtin bzw. des Ersten Landesbeamten mit dem Vorsitz. 

 

5. Für die Mitglieder der Ausschüsse werden stellvertretende Mitglieder bestellt, welche 

diese im Verhinderungsfall vertreten (Stellvertretung nach Reihenfolge). 

 
 

§ 6 Zuständigkeit der beschließenden Ausschüsse 

 

1. Die beschließenden Ausschüsse entscheiden im Rahmen ihres Geschäftskreises selbst-

ständig an Stelle des Kreistages über die ihnen zugewiesenen Aufgabengebiete, soweit 

nicht durch Rechtsvorschriften andere Zuständigkeiten gegeben sind. 
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2. Angelegenheiten, deren Entscheidung dem Kreistag vorbehalten sind, sollen in den be-

schließenden Ausschüssen vorberaten werden. 

 

 

§ 7 Verhältnis zwischen Kreistag und beschließenden Ausschüssen 

 

1. Der Kreistag kann den beschließenden Ausschüssen allgemein oder im Einzelfall Wei-

sungen erteilen, jede Angelegenheit an sich ziehen oder Beschlüsse der beschließen-

den Ausschüsse, solange sie noch nicht vollzogen sind, ändern oder aufheben. 

 

2. Ein Viertel aller Mitglieder eines beschließenden Ausschusses kann eine Angelegenheit 

dem Kreistag zur Beschlussfassung unterbreiten, wenn sie für den Landkreis von be-

sonderer Bedeutung ist. 

 

3. Ist ein beschließender Ausschuss wegen Befangenheit von mehr als der Hälfte seiner 

Mitglieder nicht beschlussfähig im Sinne von § 32 Abs. 2 Satz 1 LKrO, entscheidet der 

Kreistag an seiner Stelle ohne Vorberatung. 

 

 

§ 8 Geschäftskreise der beschließenden Ausschüsse 

 

1. Der Ausschuss für Finanzen, Verwaltung und Kultur ist für die Angelegenheiten aus 

folgenden Aufgabengebieten zuständig:  

 
Zentrale Verwaltungsangelegenheiten 

Personalangelegenheiten  

zentrale Finanz- und Haushaltsangelegenheiten   

Annahme von Spenden  

Angelegenheiten von Unternehmen, an denen der Landkreis beteiligt ist   

örtliche Prüfung 

die Zustimmung zum Erlass von Polizeiverordnungen (Vorberatung)   

Schulen und Angelegenheiten des Schulträgers mit Ausnahme der Baumaßnahmen   

Volksbildung 

Sport 

Kulturpflege 

Wirtschaftsförderung/EU-Fragen  

Tourismus 

Partnerschaften des Landkreises   

Veterinärwesen 

Brand-und Bevölkerungsschutz (mit Rettungsdienst)  

 

Mit Ausnahme der leitenden Bediensteten entscheidet er außerdem im Einvernehmen mit der 

Landrätin bzw. dem Landrat über die Einstellung, Ernennung und Entlassung von Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern ab der Besoldungsgruppe A 13 höherer Dienst LBesGBW bzw. ab 

Entgeltgruppe 13 TVöD und – sofern kein Anspruch aufgrund eines Tarifvertrages besteht – 

über die nicht nur vorübergehende Übertragung einer anders bewerteten Tätigkeit und über 
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die Festsetzung des Entgelts bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ab der Entgeltgruppe 13 

TVöD. 

 

2. Der Ausschuss für Umwelt und Technik ist für die Angelegenheiten aus folgenden Auf-

gabengebieten zuständig:  
 

Liegenschaften (Erwerb, Veräußerung, Tausch und Belastung, Baumaßnahmen, Unter-

haltung, Mieten und Pachten) 

Kreisstraßen 

Umwelt-, Wasser- und Bodenschutz 

Energiewirtschaft 

Landwirtschaft, insbesondere Obst- und Gartenbauberatung 

Forstwirtschaft mit Jagd- und Fischereiwesen 

Abfallwirtschaft mit Gebührenkalkulation 

 

3. Der Ausschuss für Nahverkehr ist für die Angelegenheiten aus folgenden Aufgabenge-

bieten zuständig: 

 
Fortschreibung des Nahverkehrsplanes 

öffentlicher Personennahverkehr einschließlich Schienenpersonennahverkehr 

Schülerbeförderung 

 

4. Der Ausschuss für Soziales und Gesundheit ist für die Angelegenheiten aus folgenden 

Aufgabengebieten zuständig: 

 
Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)  

Sozialhilfe nach dem SGB XII 

Hilfen für Menschen mit Behinderung 

Altenhilfe  

Hilfen für Flüchtlinge und Spätaussiedler  

Soziales Entschädigungsrecht, Schwerbehindertenrecht 

Kriegsopferfürsorge  

Sozialhilfeplanung  

Gesundheitsvorsorge und -planung  

Jugend (ausgenommen der Zuständigkeitsbereich des Jugendhilfeausschusses). 

 

5. Der Jugendhilfeausschuss befasst sich nach §71 Abs. 3 SGB VIII mit allen Angelegen-

heiten der Jugendhilfe, insbesondere mit  
 

a) der Erörterung aktueller Problemlagen junger Menschen und Familien sowie mit 

Anregungen und Vorschlägen für die Weiterentwicklung der Jugendhilfe, 

b) der Jugendhilfeplanung und 

c) der Förderung der freien Jugendhilfe. 
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Gemäß § 71 Abs. 4 SGB VIII hat der Jugendhilfeausschuss Beschlussrecht in Angelegenhei-

ten der Jugendhilfe im Rahmen der vom Kreistag bereit gestellten Mittel, der von ihm erlasse-

nen Satzung und der von ihm gefassten Beschlüsse. 

 

 

§ 9 Zuständigkeit und Rechte des Kreisjugendrats 

 

1.  Zur Vertretung der Belange der jungen Menschen im Bodenseekreis auf Kreisebene wird 

ein Kreisjugendrat gebildet. 

 

2. Die Zuständigkeit, Zusammensetzung und Rechte des Kreisjugendrates ergeben sich 

aus der jeweils gültigen Satzung des Kreisjugendrates Bodenseekreis. 

 

3.  Der Kreisjugendrat hat das Recht, mit jeweils zwei Mitgliedern an öffentlichen Sitzungen 

des Kreistags und seiner Ausschüsse in beratender Funktion teilzunehmen. Er wird zu 

allen Sitzungen des Kreistags und seiner Ausschüsse eingeladen und erhält vorab Zu-

griff auf die jeweilige Tagesordnung und Unterlagen im Ratsinformationssystem. Die Ge-

schäftsstelle des Kreistags muss vom Kreisjugendrat rechtzeitig, mindestens jedoch ei-

nen Arbeitstag vor der Sitzung, über die Teilnahme informiert werden. 

 

4.  Er verfügt über ein Rede- und Antragsrecht im Kreistag und seinen Ausschüssen. Er hat 

das Recht, in den Sitzungen des Kreistags und seiner Ausschüsse zu Tagesordnungs-

punkten Stellung zu nehmen. 

 

5. Der Kreisjugendrat ist stimmberechtigtes Mitglied im Jugendhilfeausschuss. 

 

6.  Er ist berechtigt, Anfragen an die Kreisverwaltung zu richten, welche möglichst zeitnah 

bearbeitet und beantwortet werden müssen. 

 

7.  Der Kreisjugendrat macht eine eigenständige Öffentlichkeitsarbeit (z.B. eigener Insta-

gram-Kanal) und wird dabei durch das Kreisjugendreferat begleitet. Er hat das Recht, 

eigene Pressemeldungen und Stellungnahmen zu veröffentlichen. 

 

8.  Er verfügt über ein eigenes Budget und kann eigenständig darüber entscheiden, wie 

dieses eingesetzt wird. 

 

9.  Im Rahmen eigener Finanzmittel und Drittfinanzierung (z.B. Zuschüsse durch den Land-

kreis, Fördermittel, Spenden) kann der Kreisjugendrat eigenständig oder in Zusammen-

arbeit mit der Kreisverwaltung Projekte umsetzen und Veranstaltungen durchführen. 

10.  Der Kreisjugendrat entscheidet selbstständig und unabhängig, ob er von seinen einge-

räumten Rechten Gebrauch macht. 

 

 

§ 10 Verhältnis zwischen Kreistag, beschließenden Ausschüssen und Kreisjugendrat 

 

1.  Der Kreistag und seine Ausschüsse beziehen den Kreisjugendrat bei allen Themen, die 

von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen als relevant erachtet werden, ein. 
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Er wird bei Maßnahmen der Verwaltung und des Kreistags, die die Interessen der Kinder, 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen betreffen, rechtzeitig und in geeigneter Form 

beteiligt. 

 

2.  Der Kreisjugendrat nimmt die Anregungen und Wünsche der Kinder, Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen aus dem Bodenseekreis entgegen und vertritt ihre Interessen ge-

genüber dem Kreistag und seinen Ausschüssen. Er entwickelt lösungsorientierte Vor-

schläge in Form von Empfehlungsbeschlüssen und bringt diese in den Kreistag und 

seine Ausschüsse ein 
 

 

§ 11 Wertgrenzen 

 
Den beschließenden Ausschüssen werden zur dauernden Erledigung übertragen (Alle Wert-

grenzen beziehen sich auf Bruttowerte - d.h. einschl. der gesetzl. geschuldeten MwSt. und 

Abgaben): 

 

1. die Entscheidung über die Planung und Ausführung von Bauvorhaben, die Geneh-

migung der Bauunterlagen und die Anerkennung der Schlussabrechnung bei Ge-

samtkosten von mehr als 500.000 Euro bis zu 4 Mio. Euro im Einzelfall. Der Aus-

schuss ist ferner für die Entscheidung über den Abschluss von Nachtragsvereinba-

rungen zuständig, wenn die Gesamtplanung des Bauvorhabens nicht oder nur unwe-

sentlich verändert und wenn die ursprüngliche Vergabesumme um nicht mehr als 

20 %, höchstens aber um 500.000 Euro überschritten wird, 

 

2. der Vollzug des Haushaltsplanes einschließlich der Vergabe von Aufträgen, soweit 

im Einzelfall der Betrag zwischen 500.000 Euro und 4 Mio. Euro liegt. Die Wertgrenze 

bezieht sich auf den einheitlichen wirtschaftlichen Vorgang. Bei voraussehbar wie-

derkehrenden Leistungen bezieht sich die Wertgrenze auf den Jahresbedarf, insge-

samt max. bis 4 Mio. Euro,  

 

3. die Bewilligung von Zuschüssen und Darlehen an Vereine, Verbände und sonstige 

Institutionen sowie von Freigebigkeitsleistungen, soweit sie nicht im Haushaltsplan 

ausgewiesen sind, von mehr als 50.000 Euro bis 250.000 Euro,  

 

4. die Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 

nach § 48 LKrO i. V. m. § 84 GemO unter Berücksichtigung der im jeweils geltenden 

Haushaltsplan definierten Budgetierungsregelungen und Deckungskreise  

 

a) bezüglich Bauvorhaben von mehr als 100.000 Euro bis zu 1. Mio. Euro im Ein-

zelfall, 

 b) bezüglich der Überschreitung von Ämterbudgets (ohne Bauvorhaben) von mehr 

als 100.000 Euro bis zu 1. Mio. Euro im Einzelfall, 

c) bezüglich der Vermehrung oder Hebung von Stellen nach § 82 Abs. 3 Nr. 4 

GemO, 
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5. der Verzicht auf Ansprüche sowie die Niederschlagung und der Erlass von Forderun-

gen von mehr als 40.000 Euro bis zu 200.000 Euro im Einzelfall, 

 

6. Stundungen über 100.000 Euro, wenn sie für einen längeren Zeitraum als 12 Monate 

gewährt werden, 

 

7. die Entscheidung über die Bestellung von Sicherheiten, die Übernahme von Bürg-

schaften, die Übernahme von Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie aus 

Rechtsgeschäften im Sinne von § 88 Abs. 3 GemO bis zum Betrag von 100.000 Euro 

im Einzelfall, 

 

8. der Erwerb, die Veräußerung, der Tausch und die Belastung des Vermögens von 

mehr als 400.000 Euro bis zu 2 Mio. Euro im Einzelfall,  

 

9. die Entscheidung über den Abschluss von Miet-, Leasing-, Dienst-, Werk- und Pacht-

verträgen u. ä. ab einer jährlichen Gesamtsumme von mehr als 300.000 Euro bis 1 

Mio. Euro, bei mehrjährigen Verträgen ab 1 Mio. Euro bis 2 Mio. Euro. 

 

10. die Führung von Rechtsstreiten, wenn der Streitwert mehr als 200.000 Euro bis zu 1. 

Mio. Euro, sowie der Abschluss von Vergleichen, wenn das Zugeständnis des Land-

kreises mehr als 50.000 Euro bis zu 200.000 Euro beträgt. 

 

 

§ 12 Zuständigkeitszweifel 

 

Bestehen Zweifel, ob für die Behandlung einer Angelegenheit der Kreistag oder ein Ausschuss 

zuständig ist, so ist die Zuständigkeit des Kreistages gegeben. Ist zweifelhaft, welcher Aus-

schuss zuständig ist, so ist die Zuständigkeit des Ausschusses für Finanzen, Verwaltung und 

Kultur anzunehmen. Widersprechen sich die Beschlüsse zweier Ausschüsse, so führt die 

Landrätin bzw. der Landrat die Entscheidung des Kreistages herbei.  

 

 

§ 12a Durchführung von Sitzungen ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im  

Sitzungsraum 
 

Sitzungen des Kreistags und seiner Ausschüsse können gemäß § 32a LKrO ohne persönliche 

Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum durchgeführt werden. Hinsichtlich der zu erfül-

lenden Voraussetzungen und der Durchführung etwaiger Videokonferenzen wird auf § 32a 

LKrO verwiesen.  

 

 

§ 13 Zuständigkeiten der Landrätin bzw. des Landrats 

 

1. Die Landrätin bzw. der Landrat leitet das Landratsamt. Sie bzw. er ist für die sachge-

mäße Erledigung der Aufgaben und den ordnungsmäßigen Gang der Verwaltung ver-

antwortlich und regelt die innere Organisation des Landratsamtes. 
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2. Die Landrätin bzw. der Landrat erledigt in eigener Zuständigkeit die Geschäfte der lau-

fenden Verwaltung, die Weisungsaufgaben, die ihr bzw. ihm sonst durch Gesetz sowie 

vom Kreistag übertragenen Aufgaben, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 

 

3. Der Landrätin bzw. dem Landrat werden folgende Aufgaben zur dauernden Erledigung 

übertragen:  

 

a) die Zuziehung von sachkundigen Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohnern und 

Sachverständigen zu den Beratungen des Kreistages und der Ausschüsse, 

 

b) die Bestellung von Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohnern zur ehrenamtlichen 

Mitwirkung bei Zählungen, statistischen Erhebungen, Wahlen u. ä. sowie die Ent-

scheidung darüber, ob ein wichtiger Grund für die Ablehnung einer solchen ehren-

amtlichen Mitwirkung vorliegt, 

 

c) die Bewilligung von Ausnahmen von Bestimmungen der Satzungen und Polizei-

verordnungen, soweit sie zur Vermeidung von Härten oder Unbilligkeiten im Ein-

zelfall erforderlich und in diesen Satzungen und Polizeiverordnungen festgelegt 

sind, 

 

d) die Entscheidung über die Ernennung, Einstellung und Entlassung von Beamtin-

nen und Beamten bis einschließlich Besoldungsgruppe A 13 gehobener Dienst 

LBesGBW, 

 

e) die Einstellung, Beendigung des Arbeitsverhältnisses und sonstige personalrecht-

liche Entscheidungen von Beschäftigten bis zur Entgeltgruppe 12 TVöD; das glei-

che gilt für die nicht nur vorübergehende Übertragung einer anders bewerteten 

Tätigkeit sowie für die Festsetzung Entgelts, 

 

f) die Gewährung tariflicher Leistungen an die vom Tarifvertrag ausgenommenen 

Beschäftigten (§ 1 Ab. 2 TVöD), 

 

g) im Rahmen des Höchstbetrags der Haushaltssatzung die Aufnahme von Darlehen 

und Krediten sowie Umschuldungen und die Begründung einer Zahlungsverpflich-

tung, die wirtschaftlich einer Kreditaufnahme gleich kommt. Gegenüber dem Kreis-

tag besteht Informationspflicht in Form eines regelmäßigen Berichts über die ge-

tätigten Darlehensaufnahmen. 

 

4. Geschäfte der laufenden Verwaltung sind insbesondere 

 

a) die Entscheidung über die Ausführung eines Bauvorhabens und die Genehmigung 

der Bauunterlagen sowie die Anerkennung der Schlussabrechnung, wenn im Ein-

zelfall die Gesamtkosten 250.000 Euro nicht übersteigen. Die Landrätin bzw. der 

ist ferner für die Entscheidung über den Abschluss von Nachtragsvereinbarungen 

zuständig, wenn die Gesamtplanung des Vorhabens nicht oder nur unwesentlich 
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verändert wird und eine Überschreitung der Vergabesumme des Gesamtvorha-

bens nicht erfolgt oder wenn die ursprüngliche Vergabesumme um nicht mehr als 

20 %, höchstens aber um 50.000 Euro überschritten wird, 

 

b) der Vollzug des Haushaltsplanes einschließlich der Vergabe von Aufträgen bis zu 

einer Vergabesumme von 500.000 Euro im Einzelfall. Die Wertgrenze bezieht sich 

auf den einheitlichen wirtschaftlichen Vorgang. Bei voraussehbar wiederkehren-

den Aufträgen bezieht sich die Wertgrenze auf den Jahresbedarf, insgesamt max. 

bis 500.000 Euro, 

 

c) die Bewilligung von Zuschüssen und Darlehen an Vereine, Verbände und sonstige 

Institutionen sowie von Freigebigkeitsleistungen, soweit sie nicht im Haushaltsplan 

ausgewiesen sind, bis zur Höhe von 50.000 Euro, 

 

d) die Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlun-

gen nach § 48 LKrO i. V. m. § 84 GemO unter Berücksichtigung der im jeweils 

geltenden Haushaltsplan definierten Budgetierungsregelungen und Deckungs-

kreise  

- bezüglich Bauvorhaben bis zu 100.000 Euro im Einzelfall  

- bezüglich der Überschreitung von Ämterbudgets (ohne Bauvorhaben) bis zu 

100.000 Euro im Einzelfall,  

 

e) der Verzicht auf Ansprüche des Landkreises sowie die Niederschlagung und der 

Erlass von Forderungen bis zur Höhe von 40.000 Euro im Einzelfall, 

 

f) Stundungen betragsmäßig unbegrenzt bis 12 Monate, im Übrigen bis 

100.000 Euro, 

 

g) die Aufnahme von Kassenkrediten im Rahmen des Höchstbetrages der Haushalts-

satzung, 

 

h) Geldanlagen und die Gewährung von Arbeitgeberdarlehen in dem vom Kreistag 

genehmigten Rahmen, 

 

i) der Erwerb, die Veräußerung, der Tausch und die Belastung des Vermögens bis 

zu einem Wert von 400.000 Euro im Einzelfall, beim Bau von Kreisstraßen und 

Grunderwerb bis zur Höhe des dem Haushaltsplanansatz zu Grunde liegenden 

Kostenvoranschlages, soweit der Vorgang nicht von erheblicher wirtschaftlicher 

Bedeutung ist, 

 

j) der Abschluss von Miet-, Leasing-, Dienst-, Werk- und Pachtverträgen u. ä. bis zu 

einer jährlichen Gesamtsumme bis 300.000 Euro, bei mehrjährigen Verträgen bis 

1 Mio. Euro. 

 

k) die Führung von Rechtsstreiten, wenn der Streitwert bis zu 200.000 Euro oder bei 

Abschluss von Vergleichen das Zugeständnis des Landkreises bis zu 50.000 Euro 

beträgt, 



Hauptsatzung des Bodenseekreises 

 
 

- 12 - 

 

l) die Entscheidung über die Bewilligung von Sondernutzungen nach dem Straßen-

gesetz, 

 

m) der Beitritt zu Vereinen, Verbänden, Organisationen mit einem Mitgliedsbeitrag im 

Einzelfall bis zu 50.000 Euro jährlich sowie der Austritt aus ihnen.  

 

 

§ 14 Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.   

 

Friedrichshafen, 16. Juli 2024                   

 

gez.  

 

 

Luca Wilhelm Prayon 

Landrat 

 

 

 

 

 

Hinweis: 

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Landkreisordnung für Baden-Würt-

temberg (LKrO) oder aufgrund der LKrO erlassener Rechtsvorschriften beim Zustandekom-

men dieser Satzung kann gemäß § 3 Abs. 4 LKrO nur innerhalb eines Jahres nach dieser 

Bekanntmachung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, 

schriftlich oder elektronisch gegenüber dem Bodenseekreis (Landratsamt Bodenseekreis, 

88041 Friedrichshafen; E-Mail: info@bodenseekreis.de) geltend gemacht werden. Nach Ab-

lauf dieser Frist gilt die Satzung als von Anfang an gültig zustande gekommen; dies gilt nicht, 

wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekannt-

machung der Satzung oder der anderen Rechtsvorschriften des Bodenseekreises verletzt wor-

den sind. Auch nach Ablauf der Jahresfrist kann die Verletzung der Verfahrens- und Formvor-

schriften von jedermann gegenüber dem Landkreis geltend gemacht werden, wenn der Land-

rat dem Satzungsbeschluss nach § 41 LKrO wegen Gesetzwidrigkeiten widersprochen hat 

oder wenn vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungsbeschluss be-

anstandet hat oder ein anderer die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften innerhalb 

der Jahresfrist schriftlich oder elektronisch geltend gemacht hat. 
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